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Regeste
Art. 321 StPO (SR 312.0) Mitteilung einer Nichtanhandnahme an Angehörige eines Verstorbenen. Bei der Mitteilung einer Nichtanhandnahme wird Art. 321 StPO analog angewendet. Danach teilt die Staatsanwaltschaft die Einstellung bzw. die Nichtanhandnahme unter anderem den Parteien (Abs. 1 lit. a) mit. Vorbehalten bleibt der ausdrückliche Verzicht eines Verfahrensbeteiligten (Abs. 2). Parteien vor der Vorinstanz waren Unbekannt und X.___ als möglicher Geschädigter. Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerin verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinn von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Geschädigte als Folge der Straftat oder später (während oder allenfalls noch vor der Einleitung des Strafverfahrens) aus welchem Grund auch immer stirbt. Entsprechend hätte die Vorinstanz die Nichtanhandnahme nicht einfach zu den Akten legen dürfen, sondern die ersten Angehörigen in der Erbfolge ausfindig machen und ihnen die Nichtanhandnahme zustellen müssen.
Erwägungen
E. 17
Juni 2024 unbeaufsichtigt gewesen und habe ca. eine Stunde bewusstlos in der Waschküche gelegen. In der Folge sei er ins Spital Herisau verlegt worden. Die Intensivstation des Kantonsspitals St. Gallen übernahm X.___ am 24. Juni 2024. Dort diagnostizierten die Ärzte eine schwere Hirnschädigung. Am 28. Juni 2024 verstarb er. Das Institut für Rechtsmedizin (IRM) meldete dem Untersuchungsamt Gossau gleichen- tags einen aussergewöhnlichen Todesfall. Dieses kam zum Schluss, dass keine weiteren rechtsmedizinischen Untersuchungen erforderlich seien, und nahm kein Strafverfahren an die Hand. Die entsprechende Verfügung legte es zu den Akten. B.- Auf Gesuch vom 10. Juli 2024 hin gewährte das Untersuchungsamt der Staatsan- waltschaft Appenzell Ausserrhoden am 19. Juli 2024 Akteneinsicht. Letztere informierte A.___ am 30. Juli 2024 darüber, worauf sich diese am 2. August 2024 ans Untersu- chungsamt wandte, um Akteneinsicht ersuchte und sich als Privatklägerin konstituieren wollte. Am 12. August 2024 teilte das Untersuchungsamt A.___ telefonisch mit, das Ver- fahren sei rechtskräftig abgeschlossen und die Verfahrensakten seien an die Staatsan- waltschaft Appenzell Ausserrhoden weitergeleitet worden. A.___ gab an, sie habe dort bereits Akteneinsicht gehabt und wolle die Akten im Verfahren des Untersuchungsamts nicht mehr einsehen. Am 4. September 2024 verlangte sie vom Untersuchungsamt eine beschwerdefähige Verfügung zum Todesfall ihres Bruders. In der Folge übermittelte ihr das Untersuchungsamt am 11. September 2024 die Nichtanhandnahme vom 28. Juni 2024. AK.2024.502-AK 2/10
C.- Gegen die Nichtanhandnahme erhoben A.___, B.___ (Vater des Verstorbenen) und C.___ (Mutter des Verstorbenen) am 26. September 2024 (Datum des Poststempels) Beschwerde bei der Vorinstanz und stellten folgende Anträge: 1. Aufhebung der erfolgten Nichtanhandnahmeverfügung vom 28.06.2024 ST.2024.25327 wegen des Verdachts auf fahrlässige bzw. vorsätzliche Fehlbehandlung/Körper- verletzung mit Todesfolge gegen Unbekannt. - Beizug/Beschlagnahmung Krankengeschichte, Patientenakten (physisch oder als Datenträger) sämtlicher Kliniken: PZA und Akutspital Herisau, Kantonsspital St. Gallen, Intensivstation etc. - Einleitung einer gründlichen forensisch-rechtsmedizinischen Untersuchung/Gutach- ten der Todesursache von X.___. "2. Verdacht auf Urkundenfälschung durch Spitalpersonal des Kantonsspitals St. Gallen sowie Akutspital Herisau und Psychiatrie Zentrum AR, Herisau. "3. Nichtmelden eines Haftpflichtfalls des Psychiatrischen Zentrums AR, Herisau. "5. Verletzung des letzten Willens von X.___ durch Nichteinhaltung Massnahmeliste ge- sundheitliche Krisensituation und/oder Todesfall vom 21.04.2013. "6. Die Täterschaft soll bestraft werden. Die Vorinstanz leitete die Beschwerde am 30. September 2024 zuständigkeitshalber an die Anklagekammer weiter. Die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden stellte am 8. Oktober 2024 das Strafverfahren gegen Unbekannt ein, weil die Nichtanhandnahme vom 28. Juni 2024 ein Prozesshindernis darstelle. Am 14. Oktober 2024 leisteten die Be- schwerdeführer innert Frist eine Sicherheit von Fr. 1'500.–. Die Vorinstanz übermittelte am 28. Oktober 2024 die Akten und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Daraufhin liessen sich die Beschwerdeführer am 11. November 2024 nochmals verneh- men. Auf die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. II. 1.- a) Gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft ist die Beschwerde zulässig (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO). Die Anklagekammer ist für die Beurteilung zuständig (Art. 17 des Ein- führungsgesetzes zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung [sGS 962.1, EG-StPO]). Die Nichtanhandnahme wurde niemandem eröffnet, sondern in die Akten gelegt (vgl. dazu auch E. II/5d). Eine Aussenwirkung entfaltete sie erst, als sie den Hinterbliebenen von X.___ zugestellt wurde, und zwar am 19. September 2024 (act. 2/2). Insbesondere begann am Folgetag die zehntägige Beschwerdefrist zu laufen. In der Folge wurde die Beschwerde am 24. September 2024 eingereicht (Art. 396 Abs. 1 StPO). AK.2024.502-AK 3/10
b) Zur Erhebung der Beschwerde ist legitimiert, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Nach dem Tod der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinn von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind (Art. 382 Abs. 3 StPO). Stirbt demnach die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, gehen ihre Rechte, und damit auch die Möglichkeit, sich als Privatkläger zu konsti- tuieren, auf die Angehörigen über. Die Beschwerdeführer 2 und 3 sind Mutter und Vater des Verstorbenen (Art. 110 Abs. 1 StGB; Art. 116 Abs. 2 StPO) und, soweit ersichtlich, die Angehörigen, welche in der Reihenfolge der Erbberechtigung des Verstorbenen zuerst kommen. Zudem könnten sie gegebenenfalls im Strafverfahren Schadenersatz und Ge- nugtuung beanspruchen, sofern der Tatbestand der fahrlässigen Tötung bzw. Körperver- letzung zum Nachteil des verstorbenen Sohns erfüllt ist. Ein Verzicht auf die Verfahrens- rechte durch den Verstorbenen liegt nicht vor. Damit sind die Beschwerdeführer 2 und 3 zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert. Ob die Beschwerdeführerin 1 als Schwester des Verstorbenen ebenfalls zur Beschwerde legitimiert ist, kann offengelassen werden, zumal sie die Beschwerde gemeinsam mit ihren Eltern eingereicht hat und von ihnen be- vollmächtigt wurde. Damit ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten (vgl. für die Vorbehalte vgl. E. II/2). 2.- a) Die Vorinstanz hielt in der Nichtanhandnahme fest, das Spital Herisau habe X.___ am 17. Juni 2024 aus einem Wohnheim übernommen wegen Rhabdomyolyse, welche möglicherweise durch die psychopharmakologische Medikation ausgelöst worden sei. Am
E. 20
Dezember 2017 E. 2.2 und 6B_324/2014 vom 25. September 2014 E. 1.3; BSK StPO- OMLIN, 3. Aufl. 2023, Art. 310 N 8; Zürcher Kommentar StPO-BOSSHARD/LANDSHUT, 3. Aufl. 2020, Art. 310 N 5 f. und Art. 309 N 25). 5.- a) Die Beschwerdeführer rügen in formeller Hinsicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil ihnen keine Gelegenheit zur Konstituierung als Privatklägerschaft einge- räumt und sofort die Nichtanhandnahme verfügt worden sei (act. 2, S. 3 und act. 10, S. 1). b) Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV sowie Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO haben die Ver- fahrensbeteiligten Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieser verfassungsmässige Grundsatz dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt er ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, der in die Rechtsstellung des Einzel- nen eingreift. Der Anspruch umfasst alle Befugnisse, die den Verfahrensbeteiligten einzu- räumen sind, damit sie ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen können. Er gewähr- leistet insbesondere das Recht der Betroffenen, vor Erlass einer in ihre Rechtsstellung eingreifenden Verfügung Einsicht in die Akten zu nehmen und sich zur Sache zu äussern (Art. 107 Abs. 1 lit. a und d StPO; BGE 144 II 427 E. 3.1, 144 I 11 E. 5.3; BGer 1B_308/2019 vom 9. April 2020 E. 3.2). Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Seine Verletzung führt zur Aufhe- bung der angefochtenen Verfügung, und zwar unabhängig davon, ob die Gewährung des rechtlichen Gehörs den Ausgang der materiellen Streitentscheidung zu beeinflussen ver- mag. Eine Verletzung kann jedoch geheilt werden, wenn die betroffene Person die Mög- lichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die über die gleiche Kogniti- on in Sachverhalts- und Rechtsfragen verfügt wie die Vorinstanz. Eine derartige Heilung soll jedoch die Ausnahme bleiben und zudem ausgeschlossen sein, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende oder regelmässige Verletzung der Parteirechte handelt. Bei der Beurteilung der Heilungsmöglichkeit ist zwischen den Interessen des Betroffenen an einem raschen Verfahren und den Interessen an einem korrekten Verfahren abzuwägen und eine Heilung ist nur zulässig, wenn die Interessen an einer beförderlichen Beurteilung im Vordergrund stehen (BGE 137 I 195 E 2.3.2; BSK StPO-VEST, 3. Aufl. 2023, Art. 107 N 6). c) Die Vorinstanz nahm das Strafverfahren mit Verfügung vom 28. Juni 2024 nicht an die Hand (act. 3/1). Mit dieser Erledigungsart beendete sie die Angelegenheit vor der Einlei- tung eines Strafverfahrens. Vor dem Erlass einer Nichtanhandnahme besteht generell kein Anspruch auf rechtliches Gehör (BGer 6B_919/2018 und 6B_1043/2018 beide vom AK.2024.502-AK 7/10
17. Mai 2019 E. 5.2; BSK StPO-VOGELSANG, 3. Aufl. 2023, Art. 310 N 19 ff.; BSK StPO- WIPRÄCHTIGER/HANS/STEINER, 3. Aufl. 2023, Art. 318 N 6). Dieser Nachteil kann mit der vorgesehenen Beschwerdemöglichkeit kompensiert werden (BSK StPO-VOGELSANG, Art. 310 N 21). Entsprechend musste die Vorinstanz den Beschwerdeführern vor Erlass der Nichtanhandnahme keine Möglichkeit zur Konstituierung als Privatklägerschaft ein- räumen und es liegt diesbezüglich auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz die Nichtanhandnahme vom 28. Juni 2024 den Beschwerdeführern als Angehörigen des Verstorbenen hätte mitteilen müssen, anstatt die Nichtanhandnahme einfach zu den Akten zu legen (act. 3/1). Insbesondere wurde mit diesem Vorgehen eine allfällige Beschwerdemöglichkeit zumindest vorerst ab- geschnitten. d) Bei der Mitteilung einer Nichtanhandnahme wird Art. 321 StPO analog angewendet (vgl. Art. 310 Abs. 2; BSK StPO-VOGELSANG, Art. 310 N 22). Danach teilt die Staatsan- waltschaft die Einstellung bzw. die Nichtanhandnahme den Parteien (Abs. 1 lit. a), dem Opfer (lit. b), den anderen von der Verfügung betroffenen Verfahrensbeteiligten (lit. c) und allfälligen weiteren von den Kantonen bezeichneten Behörden, falls diesen ein Beschwer- derecht zusteht (lit. d), mit. Vorbehalten bleibt der ausdrückliche Verzicht eines Verfah- rensbeteiligten (Abs. 2). Parteien vor der Vorinstanz waren Unbekannt und X.___ als möglicher Geschädigter. Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerin verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sin- ne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Geschädigte als Folge der Straftat oder später (während oder allenfalls noch vor der Einleitung des Strafverfahrens) aus welchem Grund auch immer stirbt (BSK StPO-MAZZUCHELLI/POSTIZZI, 3. Aufl. 2023, Art. 121 N 7). Ent- sprechend hätte die Vorinstanz die Nichtanhandnahme nicht einfach zu den Akten legen dürfen, sondern die ersten Angehörigen in der Erbfolge ausfindig machen (vgl. zum Aus- findigmachen von Angehörigen BGer 6B_336/2021 vom 27. August 2021 E. 4.4) und ihnen die Nichtanhandnahme zustellen müssen. Dies geschah jedoch nicht und stellt eine Gehörsverletzung dar. Letztere wurde bereits von der Vorinstanz selbst geheilt, indem sie die Nichtanhandnahme am 11. September 2024 an die Beschwerdeführerin 1, welche die beiden anderen Beschwerdeführer, den Eltern des Verstorbenen, seit 6. September 2024 in dieser Angelegenheit vertritt (act. 3/9), schickte (act. 8/A/9). 6.- a) In materieller Hinsicht bringen die Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, der Kurzsachverhalt und die Akten seien nicht vollständig und würden auf falschen Tatsachen beruhen. Sie hätten in Erfahrung bringen können, dass bei ihrem Sohn und Bruder die AK.2024.502-AK 8/10
Medikamente umgestellt worden seien, und zwar von Temesta auf ein Valium-Generikum. Gemäss Fachliteratur sei bei Patienten wie ihrem Sohn bzw. Bruder bei einer Medikamen- tenumstellung absolute Vorsicht geboten. Mit der Umstellung sei fahrlässig eine Entzugs- psychose provoziert worden. Hinzu komme, dass man ihn bereits nach zwei Wochen aus dem stationären Setting entlassen habe, obwohl er mindestens 6 bis 13 Wochen in einem solchen hätte verbringen müssen. Dies sei wohl der Anfang eines Behandlungsfehlers mit tödlichem Ausgang gewesen. Er sei mit der Komplikation der Rhabdomyolyse ins Spital eingeliefert worden. Zudem habe X.___ am 16. Juni 2024 erstmals unbegleitet in die Waschküche gedurft. Sein Wegbleiben sei erst eine Stunde später bemerkt worden, als sie ihn bewusstlos vorgefunden hätten. Auch dies sei eine krasse Sorgfaltspflichtverlet- zung (act. 2). b) Das Spital Herisau hielt in seinem (provisorischen) Verlegungsbericht vom 24. Juni 2024 fest, dass für die Rhabdomyolyse wahrscheinlich die Medikamente Leponex oder Amisulprid ursächlich seien, und setzte diese nach Rücksprache mit der Psychiaterin ab, weil die Creatin-Kinase (wichtiges Enzym in der Muskulatur) "regredient" gewesen sei (act. 8/A/3). Auch in der agT-Meldung wird festgehalten, dass allenfalls die psychophar- makologische Medikation die Rhabdomyolyse ausgelöst habe (act. 8/A/1). Sodann geht aus einem von den Beschwerdeführern eingereichten Bericht des Wohnheims W.___ hervor, dass im Zeitraum vom 27. März bis 9. April 2024 eine Medikamentenänderung stattfand; die Benzodiazepine seien gestoppt worden und lediglich Leponex mit dem Wirkstoff Clozapin sei in der Regelmedikation geblieben. Im Weiteren wurde vermerkt, dass die Regelmedikation nach einem Vorfall vom 19. April 2024 erneut angepasst und verändert worden sei (act. 3/4). c) Da sowohl das Spital Herisau als auch die Ärztin des IRM die Medikation des Verstor- benen als Ursache der Rhabdomyolyse, welche bis zu akutem Nierenversagen führen kann, ortet und in einigermassen zeitlicher Nähe die Medikamente umgestellt wurden, besteht zumindest ein Anfangsverdacht, dass allenfalls eine kritische Medikation verab- reicht worden sein könnte. Ob im Zusammenhang mit der Medikamentenumstellung Sorg- faltspflichten verletzt wurden und ob dies ursächlich für den Tod war, ist aufgrund der vor- handenen Akten ungewiss und im Rahmen eines Strafverfahrens aufgrund der noch er- hebbaren Beweise zu klären. Ob auch ein allfälliges Liegenlassen ursächlich für den Tod gewesen sein könnte, ist ebenfalls abzuklären. 7.- Zusammenfassend ist die Beschwerde teilweise zu schützen und die Nichtanhand- nahme vom 28. Juni 2024 ist aufzuheben. Die Erteilung konkreter Weisungen, wie bei- AK.2024.502-AK 9/10
spielsweise des Beizugs der Patientenakten oder der Einleitung einer forensisch- rechtsmedizinischen Untersuchung (vgl. act. 2, S. 1, Anträge), sind nicht notwendig. Aller- dings wird die Vorinstanz mit Blick auf den möglichen Tatort ([…]) ihre Zuständigkeit zu prüfen haben (Art. 31 StPO). Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, ob die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden Bestand hat. Im Übrigen ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. 8.- Die Parteien tragen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Ob- siegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführer obsiegen im Hauptpunkt und damit im überwiegenden Teil. Diesem Verfahrensausgang entsprechend sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 1'500.– (Entscheidgebühr; Art. 15 Ziff. 23 GKV) vom Staat zu tragen. Sodann ist den Beschwerdeführern die Sicherheit von Fr. 1'500.– zurückzuerstatten. Entscheid
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